
Allgemeine Lieferbedingungen der Invent Armaturen AG, Ausgabe 2001/d

1. Allgemeines
Der Vertrag ist mit dem Empfang der schriftlichen Bestätigung des
Lieferanten, dass er die Bestellung annimmt (Auftragsbestä tigung),
abgeschlossen. Offerten, die keine Annahmefrist enthalten, sind
unverbindlich.

2. Umfang der Lieferungen und Leistungen
Die Lieferungen und Leistungen des Lieferanten sind in der
Auftragsbestätigung einschliesslich eventueller Beilagen zu dieser
abschliessend aufgeführt.

3. Pläne und technische Unterlagen
Prospekte und Kataloge sind ohne anderweitige Vereinbarung nicht
verbindlich. Angaben in technischen Unterlagen sind nur verbindlich,
soweit sie ausdrücklich zugesichert sind.

4. Preise
Alle Preise verstehen sich netto, einschliesslich die gegebenenfalls
zu berechnende schweizerische Mehrwertsteuer, ab Werk (EXW
Incoterms 2000), ohne Verpackung, ohne irgendwelche Abzüge.
Für Aufträge mit einem Netto -Warenwert von unter CHF 80.- wird
zur Kostendeckung vom Lieferant eine Bearbeitungspauschale von
max. CHF 20.- berechnet.

5. Zahlungsbedingungen
Die Zahlungen sind am Domizil des Lieferanten ohne Abzug von
Skonto, Spesen, Steuern, Abgaben, Gebühren, Zöllen und
dergleichen zu leisten. Mangels anderweitiger Vereinbarung ist der
Preis innert 30 Tagen netto nach Rechnungsausstellung. Bei
Auftragswert > CHF 10'000.- kann eine Anzahlung verlangt werden.

6. Eigentumsvorbehalt
Der Lieferant bleibt Eigentümer seiner gesamten Lieferungen, bis er
die Zahlungen gemäss Vertrag vollständig erhalten hat. Der
Besteller ermächtigt den Lieferanten mit Abschluss des Vertrages,
auf Kosten des Bestellers die Eintragung des Eigentumsvorbehalts
im amtlichen Register vorzunehmen und alle diesbezügl ichen
Formalitäten zu erfüllen. Der Besteller wird die gelieferten
Gegenstände auf seine Kosten während der Dauer des
Eigentumsvorbehalts instand halten und zugunsten des Lieferanten
gegen Diebstahl, Bruch, Feuer, Wasser und sonstige Risiken
versichern. Er wird ferner alle Massnahmen treffen, damit der
Eigentumsanspruch des Lieferanten weder beeinträchtigt noch
aufgehoben wird.

7. Lieferfrist
Die Lieferfrist beginnt, sobald der Vertrag abgeschlossen ist,
sämtliche behördlichen Formalitäten eingeholt, die bei Bestellung zu
erbringenden Zahlungen und allfälligen Sicherheiten geleistet sowie
die wesentlichen technischen Punkte bereinigt worden sind. Die
Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf die
Versandbereitschaftsmeldung an den Besteller abges chickt worden
ist.
Die Lieferf rist verlängert sich angemessen: wenn der Besteller oder
Dritte mit den von ihnen auszuführenden Arbeiten im Rückstand
oder mit der Erfüllung ihrer vertraglichen Pflichten im Verzug sind,
insbesondere wenn der Besteller die Zahlungsbedingu ngen nicht
einhält. Der Besteller ist nicht berechtigt, für verspätete Lieferungen
eine Verzugsentschädigung geltend zu mac hen. Diese
Einschränkung gilt nicht für rechtswidrige Absicht oder grobe
Fahrlässigkeit des Lieferanten, jedoch gilt sie auch für rechtswidrige
Absicht oder grobe Fahrlässigkeit von Hilfspersonen.

8. Übergang von Nutzen und Gefahr
Nutzen und Gefahr gehen spätestens mit Abgang der Lieferungen
ab Werk auf den Besteller über.
Wird der Versand auf Begehren des Bestellers oder aus sonstigen
Gründen, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, verzögert, geht die
Gefahr im ursprünglich für die Ablieferung ab Werk vorgesehenen
Zeitpunkt auf den Besteller über.
Von diesem Zeitpunkt an werden die Lieferungen auf Rechnung und
Gefahr des Bestellers gelagert und versichert.

9. Prüfung und Abnahme der Lieferungen und Leistungen
Der Lieferant wird die Lieferungen und Leistungen soweit üblich vor
Versand prüfen. Der Besteller hat die Lieferungen und Leistungen
innert 8 Tagen zu prüfen und dem Liefera nten eventuelle Mängel

unverzüglich schriftlich zu rügen. Unterlässt er dies, gelten die
Lieferungen und Leistungen als genehmigt.
Der Lieferant hat die ihm mitgeteilten Mängel so rasch als möglich
zu beheben, und der Besteller hat ihm hierzu Gelegenheit zu geben.
Die Durchführung einer Abnahmeprüfung sowie die Festlegung der
dafür geltenden Bedingungen bedürfen einer besonderen
Vereinbarung. Wegen Mängel irgendwelcher Art an Lieferungen
oder Leistungen hat der Besteller keine Rechte und Ansprüche
ausser den in dieser Ziff. 9 sowie in Ziff. 10 (Gewährleistung,
Haftung für Mängel) ausdrücklich genannten.

10. Gewährleistung, Haftung für Mängel
Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate. Sie beginnt mit dem
Abgang der Lieferungen ab Werk. Wird der Versand aus Gründen
verzögert, die der Lieferant nicht zu vertreten hat, endet die
Gewährleistungsfrist spätestens 18 Monate nach Meldung der
Versandbereitschaft. Die Gewährleistung erlischt vorzeitig, wenn der
Besteller oder Dritte unsachgemäss Änderungen oder Reparaturen
vornehmen oder wenn der Besteller, falls ein Mangel aufgetreten ist,
nicht umgehend alle geeigneten Massnahmen zur Schadens-
minderung trifft und dem Lieferanten Gelegenheit gibt, den Mangel
zu beheben. Der Lieferant verpflichtet sich, auf schriftliche
Aufforderung des Bestellers alle Teile der Lieferungen des
Lieferanten, die nachweisbar infolge schlechten Materials,
fehlerhafter Konstruktion oder mangelhafter Ausführung bis zum
Ablauf der Gewährleistungsfrist schadhaft oder unbrauchbar
werden, so rasch als möglich nach seiner Wahl auszubessern oder
zu ersetzen. Ersetzte Teile werden Eigentum des Lieferanten.
Von der Gewährleistung und Haftung des Lieferanten
ausgeschlossen sind Schäden, die nicht nachweisbar infolge
schlechten Materials, fehlerhafter Konstruktion oder mangelhafter
Ausführung entstanden sind, z.B. infolge natürlicher Abnutzung,
mangelhafter Wartung, Missachtung von Betriebsvorschriften,
übermässiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel,
chemischer oder elektrolytischer Einflüsse, nicht vom Lieferanten
ausgeführter Bau- oder Montagearbeiten, sowie infolge anderer
Gründe, die der Lieferant nicht zu vertreten hat. Handelsübliche
oder technisch nicht vermeidbare Abweichungen von Ausrüstung,
Design, Farbe oder Qualität gelten nicht als Mängel.
Wegen Mängel in Material, Konstruktion oder Ausführung sowie
wegen Fehlens zugesicherter Eigenschaften hat der Besteller keine
Rechte und Ansprüche ausser den in Ziff. 10. ausdrücklich
genannten.

11. Rücksendungen von Produkten aus der „Arbeitssicherheit“
> Gilt nicht für Pumpen oder Armaturen oder deren Ersatzteile <

Für Stornierungen, Warenrückgaben und Umtausch bedarf es vom
Lieferanten sein ausdrückliches schriftliches Einverständnis. Diese
Einverständniserklärung muss vor der Rücksendung vorliegen. Für
Rücksendungen von unbeschädigter Ware wird grundsätzlich 20 %
des Warenwertes berechnet, jedoch mindestens CHF 20.-.
Rücksendungen müssen grundsätzlich frei Haus angeliefert werden.

12. Ausschluss weiterer Haftungen des Lieferanten
Alle Fälle von Vertragsverletzungen und deren Rechtsfolgen sowie
alle Ansprüche des Bestellers, gleichgültig aus welchem
Rechtsgrund sie gestellt werden, sind in diesen Bedingungen
abschliessend geregelt. Insbesondere sind alle nicht ausdrücklich
genannten Ansprüche auf Schadenersatz, Minderung, Aufhebung
des Vertrags oder Rücktritt vom Vertrag ausgeschlossen. In keinem
Fall bestehen Ansprüche des Bestellers auf Ersatz von Schäden,
die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind wie
namentlich Produktionsausfall, Nutzungsverluste, Verlust von
Aufträgen, entgangener Gewinn sowie von anderen mittelbaren oder
unmittelbaren Schäden. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für
rechtswidrige Absicht oder grobe Fahrlässigkeit des Lieferanten,
jedoch gilt er auch für rechtswidrige Absicht oder grobe
Fahrlässigkeit von Hilfspersonen.

13. Gerichtsstand und Erfüllungsort
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist am Sitz der Firma Invent
Armaturen AG, Rheinfelden.

14. Anwendbares Recht
Das Rechtsverhältnis untersteht dem materiellen schweizerischen
Recht.


